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Corporate Governance Bericht

Den folgenden Bericht erstattet der Vorstand zugleich im Namen 

des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex (DCGK). 

Corporate Governance bei der COR&FJA AG erfüllt sämtliche ge-

setzgeberischen Anforderungen aus dem deutschen Aktienrecht 

und entspricht weitgehend den Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex. Im Dezember 2010 haben Vorstand 

und Aufsichtsrat eine aktualisierte Entsprechenserklärung gemäß 

§ 161 AktG abgegeben. Die offizielle Entsprechenserklärung des 

Vorstands und Aufsichtsrats ist auf der Homepage der COR&FJA 

AG unter www.cor.fja.com im Bereich Investor Relations unter der 

Rubrik Corporate Governance veröffentlicht und wird bei Ände-

rungen aktualisiert. In einigen Punkten weicht das Unternehmen 

von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 ab. Im Folgenden wird im 

Detail erläutert, um welche Aspekte es sich handelt und welche 

Gründe es für diese Abweichung gibt. 

Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung
 

Unter Ziffer 3.8 Satz 5 wird empfohlen, dass ein angemessener 

Selbstbehalt vereinbart wird, wenn die Gesellschaft für den Auf-

sichtsrat eine so genannte Directors and Officers Liability Insu-

rance, kurz D&O-Versicherung, abschließt. Die COR&FJA AG ist 

nicht der Ansicht, dass die ohnehin hohe Motivation und Verant-

wortung, mit der die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Aufgabe 

wahrnehmen, durch einen solchen Selbstbehalt noch verbessert 

werden kann. Die COR&FJA AG plant daher keine Änderung ihres 

aktuellen D&O-Versicherungsvertrages, der keinen Selbstbehalt 

der Aufsichtsratsmitglieder vorsieht. 

Besetzung von Führungsfunktionen 

Der Kodex empfiehlt in Ziffer 4.1.5, dass der Vorstand bei der 

Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Vielfalt 

(Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene 

Berücksichtigung von Frauen anstreben soll. Die COR&FJA AG 

hat in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft bei der Be

setzung von Führungsfunktionen im Unternehmen im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zunächst auf eine größtmög-

liche fachliche Kompetenz achten und anschließend weitere Kri-

terien in Erwägung ziehen. 

Vergütung der Vorstandsmitglieder

Ziffer 4.2.3 Absatz 3 Satz 2 empfiehlt, dass variable Vergütungs-

teile, für die z. B. auf das Unternehmen bezogene aktien- oder 

kennzahlenbasierte Vergütungselemente in Betracht kommen, 

auf anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sind. 

Die COR&FJA AG ist nicht der Ansicht, dass Aktienoptionen und 

vergleichbare Gestaltungen auf anspruchsvolle, relevante Ver-

gleichsparameter bezogen sein müssen und beabsichtigt auch 

nicht, solche variablen Vergütungskomponenten dahingehend 

auszurichten. 

Der Kodex empfiehlt unter Ziffer 4.2.3 im Absatz 3 Satz 3, eine 

nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichs

parameter als Bemessungsgrundlage für die variable Vergütung 

des Vorstands auszuschließen. Nach Auffassung der COR&FJA 

AG ist jedoch eine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder 

der Vergleichsparameter dann zulässig und geboten, wenn ein-

deutig externe Einflüsse dies erforderlich machen. Dies können 
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beispielsweise Steueränderungen oder gesetzliche Änderungen 

sein, die vorher noch nicht hinsichtlich ihrer Höhe oder ihres 

Wirksamwerdens erkennbar waren. 

Gemäß Ziffern 4.2.5 Absatz 1 und 5.4.6 Absatz 3 Satz 1 soll die 

Offenlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder sowie die 

Offenlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder als Teil des 

Corporate Governance Berichts erfolgen. Die COR&FJA AG weist 

die Vergütung des Vorstands nach Bestandteilen im Lagebericht, 

die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Anhang aus. Diese 

Form der Ausweisung folgt den gesetzlichen Vorschriften und 

vermeidet gleichzeitig unnötige Redundanz in Form einer mehr-

fachen Ausweisung. 

Bestellung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern

Im Kodex wird unter den Ziffern 5.1.2 Absatz 1 Satz 2 die 

Empfehlung ausgesprochen, dass der Aufsichtsrat bei der Zu

sammensetzung des Vorstands auf Vielfalt (Diversity) achten 

und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung 

von Frauen anstreben soll. Die COR&FJA AG hat in der Vergan-

genheit und wird auch in Zukunft bei der Zusammensetzung des 

Vorstands im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu-

nächst auf eine größtmögliche fachliche Kompetenz achten und 

anschließend weitere Kriterien in Erwägung ziehen.

Im Kodex wird unter der Ziffer 5.4.1 Absatz 2 die Empfehlung 

ausgesprochen, dass der Aufsichtsrat für seine Zusammen

setzung konkrete Ziele benennen soll, die unter Beachtung der 

unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit 

des Unternehmens, potentielle Interessenskonflikte, eine fest

zulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt 

(Diversity) berücksichtigen. Diese konkreten Ziele sollen zudem 

insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vor

sehen. Die COR&FJA AG verzichtet auf die Benennung konkreter 

Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Die COR&FJA 

AG hat in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft bei der 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre zunächst auf eine größtmögliche 

fachliche Kompetenz achten und anschließend weitere Kriterien 

in Erwägung ziehen. Dementsprechend weicht die COR&FJA AG 

auch von den beiden nachfolgenden, in Ziffer 5.4.1 Absatz 3 

genannten, Empfehlungen ab. 

Bildung eines Nominierungsausschusses

Gemäß Ziffer 5.3.3 des Kodex soll der Aufsichtsrat einen Nomi

nierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Anteilseigner-

vertretern besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahl-

vorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten 

vorschlägt. Die COR&FJA AG sieht aufgrund der Größe der Ge-

sellschaft von der Bildung eines Nominierungsausschusses ab. 

Im Übrigen ist die COR&FJA AG der Auffassung, dass bei einem 

aus sechs Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat die Effizienz der 

Arbeit des Aufsichtsrats durch die Bildung eines solches Aus-

schusses nicht erhöht würde.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

In Ziffer 5.4.6 Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 empfiehlt der Kodex, 

dass bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Vorsitz 

und die Mitgliedschaft in den Ausschüssen berücksichtigt werden 

sollen. In Übereinstimmung mit ihrer Satzung sieht die COR&FJA 

AG hinsichtlich der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder keine 

Berücksichtigung von Vorsitz und Mitgliedschaft in einem Aus-

schuss vor. Unabhängig davon erhalten die Aufsichtsratsmit

glieder eine satzungsgemäße Aufwandsentschädigung für die 

Teilnahme an Ausschusssitzungen des Aufsichtsrats.

Veröffentlichung von Finanzberichten 

Der Kodex empfiehlt unter Ziffer 7.1.2 Satz 4, dass der Konzern-

abschluss binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die 

Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach dem Ende des Berichts-

zeitraums öffentlich zugänglich sein sollen. Eine Veröffentlichung 

innerhalb dieser Fristen ist aufgrund der zu durchlaufenden in-
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nerbetrieblichen Prozesse nicht möglich. Deshalb veröffentlicht 

die COR&FJA AG in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des 

Börsensegments Prime Standard den Konzernabschluss in-

nerhalb von vier Monaten nach Geschäftsjahresende und die 

Zwischenberichte innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende 

des Berichtszeitraums.

 

Vergütungsbericht

Weitere Informationen zum Thema finden sich im Abschnitt 

„Grundzüge des Vergütungssystems“ im Lage- und Konzernlage

bericht sowie in Textziffer XII Punkt 1 („Gesamtbezüge des 

Vorstands und Aufsichtsrats“) im Konzernanhang.

Aktienbesitz des Vorstands und des Aufsichtsrats

Per 31. Dezember 2010 hielten die Mitglieder des Vorstands und 

des Aufsichtsrats 683.564 Aktien. Dieser Gesamtbesitz stellt 

mehr als ein Prozent der von der COR&FJA AG ausgegebenen 

Aktien dar und unterteilt sich wie folgt:

	 Anzahl Aktien 	 Anzahl Optionen

Vorstand		
Ulrich Wörner	 440.571	 39.134

Klaus Hackbarth	 0	 0

Milenko Radic	 142.841	 32.366

Volker Weimer	 0	 24.916

Rolf Zielke	 0	 0

Aufsichtsrat		
Prof. Dr. Elmar Helten	 100.000	 0

Klaus Kuhnle	 0	 0

Prof. Dr. Christian Hipp	 0	 0

Thomas Nievergelt 	 152	 0

Dr. Jens Seehusen	 0	 0

Dr. Klaus J. Weschenfelder	 0	 0
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Aktienoptionsprogramm

Die COR&FJA AG hat für die Vorstandsmitglieder, Mitglieder der 

Geschäftsführungen verbundener Unternehmen der COR&FJA 

AG und weitere Führungskräfte ein Aktienoptionsprogramm 

aufgelegt. Einzelheiten zu diesem Programm sind in VIII Punkt 21 

des Konzernanhangs zu finden. 

Angaben zum Kauf oder Verkauf von Aktien durch die 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Die nachstehende Tabelle enthält der Gesellschaft gemäß § 15a 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gemeldete Angaben zum Kauf 

oder Verkauf von Aktien der Gesellschaft oder mit diesen Aktien 

verbundenen Finanzinstrumenten durch die Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder im Berichtszeitraum: 

Handelstag	 Name	 Funktion	 Wertpapierbezeichnung	 ISIN	 Geschäftsart	 Stückzahl	 Kurs/Preis

05.02.2010	P rof. Dr. Elmar Helten	A ufsichtsrat	I nhaberaktien o. N.	 DE0005130108	K auf	 5.000	 1,85

15.03.2010	P rof. Dr. Elmar Helten	A ufsichtsrat	I nhaberaktien o. N.	 DE0005130108	K auf	 5.000	 1,80




